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Um für die Eltern die Beantragung eines Platzes zu erleichtern und gleichzeitig dem 
Wunsch- und Wahlrecht zu entsprechen, wird in Zusammenarbeit mit den 
Kommunen des Landkreises durch den Fachbereich Jugend und Soziales ab 
01.01.2007 eine einheitliche Kita–Card ausgegeben.   
 
Die Kita-Card wird kostenfrei nach Antragstellung im Fachbereich Jugend und 
Soziales ausgestellt. Entsprechende Antragsformulare sind in Kindertagesein-
richtungen, in den kommunalen Verwaltungen sowie im Fachbereich Jugend und 
Soziales erhältlich. Der Antrag ist in der Regel sechs Monate vor 
Inanspruchnahme der Betreuung durch die Eltern zu stellen.  
 
Die Beantragung kann persönlich unter Vorlage der Geburtsurkunde des 
Kindes und dem Personalausweis der Eltern bzw. auf dem Postweg mit den 
beigefügten Kopien der Dokumente erfolgen.  
Nach Ausstellung der Kita-Card durch den Fachbereich Jugend und Soziales wird 
diese an die Eltern übergeben oder per Post zugesandt. 

  
Die Kita-Card gibt es zur besseren Unterscheidung in vier Farben:  
 
Für Kinder unter 2 Jahre wird je nach familiärer Situation eine orange oder 
gelbe Kita-Card für die Anmeldung einer Betreuung in einer Kinderkrippe oder 
altersgemischten Gruppe einer Kindertageseinrichtung ausgestellt.  
 
Kinder ab 2 Jahre haben einen Rechtsanspruch auf die Betreuung in einer 
Kindertageseinrichtung und erhalten die grüne Kita-Card.  
 
Kinder von außerhalb des Landkreises bekommen eine rote Kita-Card. 
 
 
Mit der Kita-Card können Eltern Ihr Kind in der Kindertageseinrichtung Ihrer Wahl 
langfristig verbindlich anmelden und sich damit frühzeitig einen Betreuungsplatz 
sichern. Bei der Anmeldung des Kindes in der Einrichtung nimmt die Leiterin die Kita-
Card entgegen und verwahrt sie bis zum Ende der Betreuungszeit. Bei einem 
Wechsel der Einrichtung bekommen Sie die Kita-Card ausgehändigt und hinterlegen 
diese in der anderen Einrichtung. 
 
 

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
 

 
Landratsamt Nordhausen 

Fachbereich Jugend u. Soziales 
Behringstraße 3, 99734 Nordhausen 

Tel.: 03631 / 911 525            
Frau Kopischke 


